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ANLAGE 

2011/0314 (CNS) 

Vorschlag für 

RICHTLINIE DES RATES 

über eine gemeinsame Steuerregelung für Zahlungen von Zinsen und Lizenzgebühren 

zwischen verbundenen Unternehmen verschiedener Mitgliedstaaten 

(Neufassung) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 115, 

auf Vorschlag der Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments1, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses2, 

gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

                                                 

1 ABl. C 353 E vom 3. Dezember 2013, S. 196. 
2 ABl. C 143 vom 22. Mai 2012, S. 46. 
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(1) Die Richtlinie 2003/49/EG des Rates vom 3. Juni 2003 über eine gemeinsame 

Steuerregelung für Zahlungen von Zinsen und Lizenzgebühren zwischen verbundenen 

Unternehmen verschiedener Mitgliedstaaten1 ist mehrfach geändert worden. Aus Gründen 

der Klarheit empfiehlt es sich, im Rahmen der jetzt anstehenden Änderungen eine 

Neufassung dieser Richtlinie vorzunehmen. 

(2)  In einem Binnenmarkt, der die Merkmale eines Inlandsmarktes aufweist, sollten 

Finanzbeziehungen zwischen Unternehmen verschiedener Mitgliedstaaten nicht gegenüber 

gleichartigen Beziehungen zwischen Unternehmen ein und desselben Mitgliedstaats 

steuerlich benachteiligt werden. 

(3) Diese Forderung ist bei Zahlungen von Zinsen und Lizenzgebühren gegenwärtig nicht 

erfüllt; die nationalen Steuervorschriften, gegebenenfalls in Verbindung mit bilateralen 

oder multilateralen Übereinkünften, können nicht immer die Beseitigung der 

Doppelbesteuerung gewährleisten, und ihre Anwendung bringt für die Unternehmen 

oftmals Belastungen durch Verwaltungsaufwand sowie Cashflow-Probleme mit sich.  

(4) Das geeignetste Mittel, um die genannten Belastungen und Probleme zu beseitigen und die 

steuerliche Gleichbehandlung innerstaatlicher und grenzübergreifender Finanzbeziehungen 

zu gewährleisten, besteht darin, die Steuern - unabhängig davon, ob sie an der Quelle 

abgezogen oder durch Veranlagung erhoben werden - bei Zahlungen von Zinsen und 

Lizenzgebühren in dem Mitgliedstaat, in dem diese Einkünfte anfallen, zu beseitigen; 

besonders notwendig ist die Beseitigung dieser Steuern bei Zahlungen zwischen 

verbundenen Unternehmen verschiedener Mitgliedstaaten sowie zwischen Betriebsstätten 

derartiger Unternehmen. 

                                                 

1 ABl. L 157 vom 26.6.2003, S. 49. 
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(5) Es muss gewährleistet sein, dass Einkünfte in Form von Zinsen und Lizenzgebühren 

einmal in einem Mitgliedstaat besteuert werden. 

(6) Die Anwendung von Missbrauchsbekämpfungsvorschriften sollte verhältnismäßig sein und 

dem besonderen Zweck dienen, Gestaltungen oder eine Abfolge von Gestaltungen, die 

unangemessen sind, d.h. nicht der wirtschaftlichen Realität entsprechen, zu verhindern. 

(7) Zu diesem Zweck sollten die Steuerverwaltungen der Mitgliedstaaten bei der Bewertung 

der Frage, ob eine Gestaltung oder eine Abfolge von Gestaltungen missbräuchlich ist, eine 

objektive Analyse aller relevanten Fakten und Umstände vornehmen. 

(8) Wenngleich die Mitgliedstaaten die Missbrauchsbekämpfungsklausel anwenden sollten, 

um gegen Gestaltungen vorzugehen, die in ihrer Gesamtheit unangemessen sind, kann es 

doch auch Fälle geben, in denen einzelne Schritte oder Teile einer Gestaltung — für sich 

betrachtet — unangemessen sind. Die Mitgliedstaaten sollten die Missbrauchs–

bekämpfungsklausel auch anwenden können, um gegen diese spezifischen Schritte oder 

Teile vorzugehen, ohne dass die verbleibenden angemessenen Schritte oder Teile der 

Gestaltung davon berührt werden. Dies würde zur größtmöglichen Wirksamkeit der 

Missbrauchsbekämpfungsklausel führen und gleichzeitig ihre Verhältnismäßigkeit 

garantieren. Der „in dem Umfang“-Ansatz kann in Fällen wirksam sein, in denen die 

betroffenen Körperschaften als solche nicht unangemessen sind, in denen aber 

beispielsweise Forderungen jeglicher Art oder das Recht auf Benutzung von 

Urheberrechten an literarischen, künstlerischen oder wissenschaftlichen Werken, auf denen 

die Zahlung basiert, nicht tatsächlich einem in einem Mitgliedstaat ansässigen 

Steuerpflichtigen zugerechnet werden, das heißt, wenn die Gestaltung aufgrund ihrer 

Rechtsform zu einer Eigentumsübertragung der Anteile führt, ihre Merkmale aber nicht die 

wirtschaftliche Realität widerspiegeln. 
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(9) Diese Richtlinie findet nur auf Unternehmen Anwendung, die eine der im Anhang I Teil A 
aufgeführten Rechtsformen besitzen, und das Ziel sollte darin bestehen, diese Liste zu 
erweitern, um möglichst viele Körperschaftsteuerpflichtige einzubeziehen. 

(10) Zur Erweiterung der Liste der unter die Richtlinie fallenden Gesellschaften können zwei 
Kriterien angesetzt werden. Einerseits lässt sich feststellen, dass viele Einträge in dieser 
Liste enger gefasst sind als die in der Richtlinie 90/435/EWG des Rates vom 23. Juli 1990 
über das gemeinsame Steuersystem der Mutter- und Tochtergesellschaften verschiedener 
Mitgliedstaaten1 enthaltenen Einträge; daher ist es wichtig, beide Listen abzugleichen und 
die im Anhang der vorliegenden Richtlinie enthaltene Liste zu erweitern. 

(11) Andererseits gibt es im Anhang der vorliegenden Richtlinie einige Einträge, die den 
Einträgen in der Richtlinie 90/435/EWG genau entsprechen oder weiter gefasst sind und 
daher nicht geändert werden sollten, damit solche Gesellschaften weiterhin die Vorteile der 
vorliegenden Richtlinie nutzen können. 

(12) Voraussetzung für die in der vorliegenden Richtlinie vorgesehene Steuerbefreiung im Fall 

von Zahlungen einer Betriebsstätte ist, dass diese Zahlungen in dem Mitgliedstaat, in dem 

die Betriebsstätte belegen ist, eine steuerlich abzugsfähige Betriebsausgabe für die 

Betriebsstätte darstellen, und zwar dergestalt, dass die Vorteile dieser Richtlinie 

möglicherweise nicht in Anspruch genommen werden könnten, wenn der Abzug 

verweigert wird, auch wenn die Zahlungen im Zusammenhang mit den Tätigkeiten der 

Betriebstätte stehen. Es muss klargestellt werden, dass die Befreiung in Fällen anwendbar 

ist, in denen die Zahlung eine Ausgabe darstellt, die für die Zwecke der Tätigkeit der 

Betriebsstätte erfolgt.  

(13) Die Regelung sollte nur auf den Betrag an Zinsen oder Lizenzgebühren Anwendung 

finden, den der Zahler und der Nutzungsberechtigte vereinbart hätten, wenn zwischen 

ihnen keine besondere Beziehung bestanden hätte. 

                                                 

1 ABl. L 225 vom 20.8.1990, S. 6. 
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(14) Den Mitgliedstaaten darf es ferner nicht verwehrt sein, geeignete Maßnahmen zur 

Bekämpfung von Betrug und Missbrauch zu ergreifen. 

(15) Es ist erforderlich, dass die Kommission dem Rat drei Jahre nach dem für die Umsetzung 

dieser Richtlinie vorgesehenen Zeitpunkt über deren Auswirkungen Bericht erstattet, damit 

überprüft werden kann, wie die verfolgten Ziele erreicht wurden. 

(16) Da das Ziel der beabsichtigten Maßnahme, nämlich die Einführung einer gemeinsamen 
Steuerregelung für Zahlungen von Zinsen und Lizenzgebühren zwischen verbundenen 
Unternehmen verschiedener Mitgliedstaaten, auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht 
ausreichend erreicht werden kann und daher besser auf der Ebene der Europäischen Union 
zu erreichen ist, kann die Europäische Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des 
Vertrags über die Europäische Union niedergelegten Subsidiaritätsprinzips tätig werden. 
Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese 
Richtlinie nicht über das für die Erreichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. 

(17) Die Verpflichtung zur Umsetzung dieser Richtlinie in innerstaatliches Recht sollte nur jene 

Bestimmungen betreffen, die im Vergleich zu den früheren Richtlinien inhaltlich geändert 

wurden. Die Verpflichtung zur Umsetzung der unveränderten Bestimmungen ergibt sich 

aus den früheren Richtlinien. 
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HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anwendungsbereich und Verfahren 

(1) In einem Mitgliedstaat angefallene Einkünfte in Form von Zinsen oder Lizenzgebühren 

werden von allen in diesem Mitgliedstaat darauf erhebbaren Steuern – unabhängig davon, 

ob sie an der Quelle abgezogen oder durch Veranlagung erhoben werden – befreit, sofern 

der Nutzungsberechtigte der Zinsen oder Lizenzgebühren ein Unternehmen eines anderen 

Mitgliedstaats oder eine in einem anderen Mitgliedstaat belegene Betriebsstätte eines 

Unternehmens eines Mitgliedstaats ist . 

(2) Eine Zahlung, die von einem Unternehmen eines Mitgliedstaats oder einer in einem 

Mitgliedstaat belegenen Betriebsstätte eines Unternehmens eines anderen Mitgliedstaats 

getätigt wurde, gilt als in dem betreffenden Mitgliedstaat (im Folgenden „Quellenstaat“ 

genannt) angefallen. 

(3) Eine Betriebsstätte wird nur insoweit als Zahler von Zinsen oder Lizenzgebühren 

behandelt, als die entsprechenden Zahlungen eine steuerlich abzugsfähige Betriebsausgabe 

darstellen, die für die Zwecke der Tätigkeit der Betriebsstätte vorgenommen wurde. 

(4) Ein Unternehmen eines Mitgliedstaats wird nur als Nutzungsberechtigter der Zinsen oder 

Lizenzgebühren behandelt, wenn es die Zahlungen zu eigenen Gunsten und nicht nur als 

Zwischenträger, etwa als Vertreter, Treuhänder oder Bevollmächtigter für eine andere 

Person erhält. 

(5) Eine Betriebsstätte wird als Nutzungsberechtigter der Zinsen oder Lizenzgebühren 

behandelt, 

a) wenn die Forderung, das Recht oder der Gebrauch von Informationen, aufgrund 

dessen/deren Zahlungen von Zinsen oder Lizenzgebühren geleistet werden, mit der 

Betriebsstätte in einem konkreten Zusammenhang stehen und 
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b) wenn die Zahlungen der Zinsen oder Lizenzgebühren Einkünfte darstellen, aufgrund 

deren die Betriebsstätte in dem Mitgliedstaat, in dem sie belegen ist, einer der in 

Anhang I Teil B genannten Steuern bzw. im Fall Belgiens dem „impôt des non-

résidents/belasting der niet-verblijfhouders“ bzw. im Fall Spaniens dem „Impuesto 

sobre la Renta de no Residentes“ bzw. einer mit diesen Steuern identischen oder 

weitgehend ähnlichen Steuer unterliegt, die nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens 

dieser Richtlinie anstelle der bestehenden Steuern oder ergänzend zu ihnen 

eingeführt wird. 

(6) Wird eine Betriebsstätte eines Unternehmens eines Mitgliedstaats als Zahler oder als 

Nutzungsberechtigter von Zinsen oder Lizenzgebühren behandelt, so wird kein anderer 

Teil des Unternehmens als Zahler oder Nutzungsberechtigter dieser Zinsen oder 

Lizenzgebühren im Sinne dieses Artikels behandelt. 

(7) Dieser Artikel findet nur Anwendung, wenn das Unternehmen, das Zahler der Zinsen oder 

Lizenzgebühren ist, oder das Unternehmen, dessen Betriebsstätte als Zahler der Zinsen 

oder Lizenzgebühren behandelt wird, ein verbundenes Unternehmen des Unternehmens ist, 

das Nutzungsberechtigter ist oder dessen Betriebsstätte als Nutzungsberechtigte dieser 

Zinsen oder Lizenzgebühren behandelt wird. 

(8) Dieser Artikel findet keine Anwendung, wenn Zinsen oder Lizenzgebühren durch eine 

oder an eine in einem Drittstaat belegene Betriebsstätte eines Unternehmens eines 

Mitgliedstaats gezahlt werden und die Tätigkeit des Unternehmens ganz oder teilweise in 

dieser Betriebsstätte ausgeführt wird. 

(9) Dieser Artikel hindert einen Mitgliedstaat nicht, bei der Anwendung seines Steuerrechts 

Zinsen oder Lizenzgebühren zu berücksichtigen, die seine Unternehmen, die 

Betriebsstätten seiner Unternehmen oder in dem genannten Staat belegene Betriebsstätten 

erhalten. 

(10) Es steht den Mitgliedstaaten frei, diese Richtlinie nicht auf ein Unternehmen eines anderen 

Mitgliedstaats oder die Betriebsstätte eines Unternehmens eines anderen Mitgliedstaats 

anzuwenden, wenn die in Artikel 2 Buchstabe d genannten Voraussetzungen während 

eines ununterbrochenen Zeitraums von mindestens zwei Jahren nicht erfüllt waren. 
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(11) Der Quellenstaat kann vorschreiben, dass zum Zeitpunkt der Zahlung der Zinsen oder 

Lizenzgebühren durch eine Bestätigung nachzuweisen ist, dass die in diesem Artikel und 

in Artikel 2 genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Liegt diese Bestätigung zum 

Zeitpunkt der Zahlung nicht vor, so bleibt es dem Mitgliedstaat unbenommen, einen 

Quellensteuerabzug vorzuschreiben. 

(12) Der Quellenstaat kann die Befreiung gemäß dieser Richtlinie davon abhängig machen, dass 

er aufgrund einer Bestätigung, wonach die in diesem Artikel und in Artikel 2 geforderten 

Voraussetzungen erfüllt sind, eine Entscheidung über die Gewährung der Befreiung gefällt 

hat. Die Entscheidung über die Befreiung wird innerhalb von höchstens drei Monaten, 

nachdem die Bestätigung zusammen mit den rechtfertigenden Angaben, die der 

Quellenstaat billigerweise verlangen kann, vorgelegt worden ist, gefällt und ist mindestens 

für die Dauer eines Jahres nach ihrer Erteilung gültig. 

(13) Die zu erteilende Bestätigung gilt für die Zwecke der Absätze 11 und 12 bei jedem die 

Zahlung begründenden Vertrag ab dem Zeitpunkt der Ausstellung mindestens für ein Jahr 

und höchstens für drei Jahre und es muss daraus Folgendes hervorgehen: 

a) die steuerliche Ansässigkeit des empfangenden Unternehmens und 

erforderlichenfalls das Bestehen einer Betriebsstätte, die von der Steuerbehörde des 

Mitgliedstaats, in dem das empfangende Unternehmen für Steuerzwecke ansässig ist 

oder in dem die Betriebsstätte belegen ist, zu bescheinigen ist; 

b) die Nutzungsberechtigung des empfangenden Unternehmens gemäß Absatz 4 bzw. 

das Vorliegen der Voraussetzungen gemäß Absatz 5, wenn eine Betriebsstätte 

Empfänger der Zahlung ist; 

c) die Erfüllung der Voraussetzungen gemäß Artikel 2 Buchstabe c Ziffer iii im Fall des 

empfangenden Unternehmens; 
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d) die Mindestbeteiligung bzw. das Kriterium des Mindestanteils an den Stimmrechten 

gemäß Artikel 2 Buchstabe d; 

e) die Dauer des Bestehens der in Buchstabe d genannten Beteiligung. 

Die Mitgliedstaaten dürfen darüber hinaus die Angabe des Rechtsgrunds für die Zahlungen nach 

dem Vertrag (z. B. Darlehensvereinbarung oder Lizenzvertrag) verlangen. 

(14) Fallen die Voraussetzungen für die Befreiung weg, so teilt das empfangende Unternehmen 

bzw. die Betriebsstätte dies dem auszahlenden Unternehmen bzw. der Betriebsstätte 

unverzüglich mit und, wenn der Quellenstaat dies verlangt, der zuständigen Behörde dieses 

Staats. 

(15) Hat das zahlende Unternehmen bzw. die Betriebsstätte eine nach diesem Artikel zu 

befreiende Quellensteuer einbehalten, so besteht ein Anspruch auf Erstattung dieser 

Quellensteuer. Der Mitgliedstaat kann die in Absatz 13 genannten Angaben verlangen. Der 

Antrag auf Erstattung ist innerhalb der Antragsfrist zu stellen. Die Antragsfrist beträgt 

mindestens zwei Jahre ab dem Zeitpunkt der Zahlung der Zinsen oder Lizenzgebühren. 

(16) Der Quellenstaat hat die zu viel einbehaltene Quellensteuer innerhalb eines Jahres nach 

dem ordnungsgemäßen Erhalt des Antrags und der rechtfertigenden Angaben, die er 

billigerweise verlangen kann, zu erstatten. Erfolgt die Erstattung der einbehaltenen 

Quellensteuer nicht innerhalb dieser Frist, so hat das empfangende Unternehmen bzw. die 

Betriebsstätte nach Ablauf dieses Jahres Anspruch auf eine Verzinsung der Steuer, die dem 

in vergleichbaren Fällen nach dem innerstaatlichen Recht des Quellenstaats anwendbaren 

nationalen Zinssatz entspricht. 
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Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Richtlinie gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

a) „Zinsen“ bezeichnet Einkünfte aus Forderungen jeder Art, auch wenn die Forderungen 

durch Pfandrechte an Grundstücken gesichert oder mit einer Beteiligung am Gewinn des 

Schuldners ausgestattet sind, insbesondere Einkünfte aus öffentlichen Anleihen und aus 

Obligationen einschließlich der damit verbundenen Aufgelder und der Gewinne aus 

Losanleihen; Zuschläge für verspätete Zahlung gelten nicht als Zinsen; 

b) „Lizenzgebühren“ bezeichnet Vergütungen jeder Art, die für die Benutzung oder für das 

Recht auf Benutzung von Urheberrechten an literarischen, künstlerischen oder 

wissenschaftlichen Werken, einschließlich kinematografischer Filme und Software, von 

Patenten, Marken, Mustern oder Modellen, Plänen, geheimen Formeln oder Verfahren oder 

für die Mitteilung gewerblicher, kaufmännischer oder wissenschaftlicher Erfahrungen 

gezahlt werden; Zahlungen für die Benutzung oder das Recht auf Benutzung gewerblicher, 

kaufmännischer oder wissenschaftlicher Ausrüstungen gelten als Lizenzgebühren; 

c) „Unternehmen eines Mitgliedstaats“ jedes Unternehmen, das 

i) eine der in der Liste in Anhang I Teil A aufgeführten Rechtsformen aufweist und 

ii) nach dem Steuerrecht eines Mitgliedstaats in diesem Mitgliedstaat ansässig ist und 

nicht nach einem zwischen dem betreffenden Staat und einem Drittstaat 

geschlossenen Abkommen über die Doppelbesteuerung von Einkünften für 

steuerliche Zwecke als außerhalb der Europäischen Union ansässig gilt und 

www.parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=69222&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:9674/15;Nr:9674;Year:15&comp=9674%7C2015%7C


 

 

9674/15   hs/CF/zb 12 
ANLAGE DGG 2B  DE 
 

iii) ohne Wahlmöglichkeit einer der in Anhang I Teil B aufgeführten Steuern oder einer 

mit diesen Steuern identischen oder weitgehend ähnlichen Steuer, die nach dem 

Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Richtlinie anstelle der bestehenden Steuern oder 

ergänzend zu ihnen eingeführt wird, unterliegt, ohne von ihr befreit zu sein; 

d) „verbundenes Unternehmen“ jedes Unternehmen, das wenigstens dadurch mit einem 

zweiten Unternehmen verbunden ist, dass 

i) das erste Unternehmen unmittelbar mindestens zu 25% am Kapital des zweiten 

Unternehmens beteiligt ist oder 

ii) das zweite Unternehmen unmittelbar mindestens zu 25 % an dem Kapital des ersten 

Unternehmens beteiligt ist oder 

iii) ein drittes Unternehmen unmittelbar mindestens zu 25 % an dem Kapital des ersten 

Unternehmens und dem Kapital des zweiten Unternehmens beteiligt ist. 

Die Beteiligungen dürfen nur Unternehmen umfassen, die im Gebiet der Europäischen 

Union ansässig sind. 

Den Mitgliedstaaten steht es jedoch frei, das Kriterium einer Mindestkapitalbeteiligung 

durch das Kriterium eines Mindestanteils an den Stimmrechten zu ersetzen; 

e) „Betriebsstätte“ eine feste Geschäftseinrichtung in einem Mitgliedstaat, in der die Tätigkeit 

eines Unternehmens eines anderen Mitgliedstaats ganz oder teilweise ausgeführt wird, 

sofern die Gewinne dieser Geschäftseinrichtung in dem Mitgliedstaat, in dem sie gelegen 

ist, nach dem jeweils geltenden bilateralen Doppelbesteuerungsabkommen oder — in 

Ermangelung eines solchen Abkommens — nach innerstaatlichem Recht steuerpflichtig 

sind. 
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Artikel 3 

Ausschluss von Zahlungen als Zinsen oder Lizenzgebühren 

(1) Der Quellenstaat muss die Vorteile dieser Richtlinie nicht gewähren bei 

a) Zahlungen, die nach dem Recht des Quellenstaats als Gewinnausschüttung oder als 

Zurückzahlung von Kapital behandelt werden, 

b) Zahlungen aus Forderungen, die einen Anspruch auf Beteiligung am Gewinn des 

Schuldners begründen, 

c) Zahlungen aus Forderungen, die den Gläubiger berechtigen, seinen Anspruch auf 

Zinszahlungen gegen einen Anspruch auf Beteiligung am Gewinn des Schuldners 

einzutauschen, oder 

d) Zahlungen aus Forderungen, die nicht mit Bestimmungen über die Rückzahlung der 

Hauptschuld verbunden sind oder wenn die Rückzahlung mehr als 50 Jahre nach der 

Begebung fällig ist. 

(2) Bestehen zwischen dem Zahler und dem Nutzungsberechtigten von Zinsen oder 

Lizenzgebühren oder zwischen einem von ihnen und einem Dritten besondere 

Beziehungen und übersteigt deshalb der Betrag der Zinsen oder Lizenzgebühren den 

Betrag, den der Zahler und der Nutzungsberechtigte ohne diese Beziehungen vereinbart 

hätten, so finden die Bestimmungen dieser Richtlinie nur auf letztgenannten Betrag 

Anwendung. 
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Artikel 4 

 Gemeinsame Missbrauchsbekämpfungsvorschrift  

(1) Diese Richtlinie steht der Anwendung einzelstaatlicher oder vertraglicher Bestimmungen 

zur Verhinderung von Steuerhinterziehung, Steuerbetrug oder Missbrauch nicht 

entgegen. 

(2) Liegt – unter Berücksichtigung aller relevanten Fakten und Umstände – eine 

unangemessene Gestaltung oder eine unangemessene Abfolge von Gestaltungen vor, bei 

der der wesentliche Zweck oder einer der wesentlichen Zwecke darin besteht, einen 

steuerlichen Vorteil zu erlangen, der dem Ziel oder Zweck dieser Richtlinie zuwiderläuft, 

so gewähren die Mitgliedstaaten Vorteile dieser Richtlinie nicht. 

Eine Gestaltung kann mehr als einen Schritt oder Teil umfassen. 

(3) Für die Zwecke von Absatz 2 gilt eine Gestaltung oder eine Abfolge von Gestaltungen in 

dem Umfang als unangemessen, wie sie nicht aus triftigen wirtschaftlichen Gründen 

vorgenommen wurde, die die wirtschaftliche Realität widerspiegeln. 

Artikel 5 

Umsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, um 

Artikel 1 Absatz 3, Artikel 2 Buchstaben c und d, Artikel 4 und Anhang I Teile A und B 

bis spätestens 31. Dezember 2017 nachzukommen. Sie übermitteln der Kommission 

unverzüglich den Wortlaut dieser Rechtsvorschriften und eine Tabelle der Entsprechungen 

zwischen diesen Rechtsvorschriften und der Richtlinie. Sie wenden diese Vorschriften ab 

dem 1. Januar 2018 an. 
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Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen sie in den Vorschriften 

selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie 

Bezug. In diese Vorschriften fügen sie die Erklärung ein, dass Bezugnahmen in den 

geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften auf die durch die vorliegende Richtlinie 

aufgehobenen Richtlinien als Bezugnahmen auf die vorliegende Richtlinie gelten. Die 

Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme und die Formulierung dieser 

Erklärung. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten innerstaatlichen 

Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen 

und übermitteln ihr eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den Bestimmungen dieser 

Richtlinie und den von ihnen erlassenen innerstaatlichen Vorschriften. 

Artikel 6 

Überprüfung 

Die Kommission legt dem Rat bis zum 31. Dezember 2022 einen Bericht über die wirtschaftlichen 

Auswirkungen dieser Richtlinie vor. 

Artikel 7 

Abgrenzungsbestimmung 

Diese Richtlinie berührt nicht die Anwendung einzelstaatlicher oder bilateraler Bestimmungen, die 

über die Bestimmungen dieser Richtlinie hinausgehen und die Beseitigung oder Abschwächung der 

Doppelbesteuerung von Zinsen und Lizenzgebühren bezwecken. 
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Artikel 8 

Aufhebung 

Die Richtlinie 2003/49/EG in der Fassung der in Anhang II Teil A aufgeführten Richtlinien wird 

mit Wirkung vom 1. Januar 2018 aufgehoben. 

Bezugnahmen auf die aufgehobene Richtlinie gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende 

Richtlinie und sind nach Maßgabe der Entsprechungstabelle in Anhang III zu lesen. 

Artikel 9 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 10 

Adressaten der Richtlinie 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu Brüssel, 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident 
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ANHANG I 

TEIL A 

LISTE DER UNTER ARTIKEL 2 BUCHSTABE c FALLENDEN GESELLSCHAFTEN 

1) Die Europäische Gesellschaft oder Societas Europaea (SE) im Sinne der Verordnung (EG) 

Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen 

Gesellschaft (SE)1 und der Richtlinie 2001/86/EG des Rates vom 8. Oktober 2001 zur 

Ergänzung des Statuts der Europäischen Gesellschaft hinsichtlich der Beteiligung der 

Arbeitnehmer2.  

2) Die Europäische Genossenschaft (SCE) im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1435/2003 des 

Rates vom 22. Juli 2003 über das Statut der Europäischen Genossenschaft (SCE)3 und der 

Richtlinie 2003/72/EG des Rates vom 22. Juli 2003 zur Ergänzung des Statuts der 

Europäischen Genossenschaft hinsichtlich der Beteiligung der Arbeitnehmer4;   

3) Gesellschaften belgischen Rechts mit der Bezeichnung: „naamloze vennootschap“/„société 

anonyme“, „commanditaire vennootschap op aandelen“/„société en commandite par 

actions“, „besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“/„société privée à 

responsabilité limitée“, „coöperatieve vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid“/„société coopérative à responsabilité limitée“, „coöperatieve 

vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid“/„société coopérative à responsabilité 

illimitée“, „vennootschap onder firma“/„société en nom collectif“, „gewone commanditaire 

vennootschap“/„société en commandite simple“, öffentliche Unternehmen, die eine der 

genannten Rechtsformen angenommen haben und andere nach belgischem Recht 

gegründete Gesellschaften, die der belgischen Körperschaftsteuer unterliegen; 

                                                 

1 ABl. L 294 vom 10.11.2001, S. 1. 
2 ABl. L 294 vom 10.11.2001, S. 22. 
3 ABl. L 207 vom 18.8.2003, S. 1. 
4 ABl. L 18 vom 18.8.2003, S. 25. 
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4) 

, 

 

Tätigkeiten ausüben; 

5)  

  und andere nach tschechischem Recht 

gegründete Gesellschaften, die dem tschechischen Körperschaftsteuerrecht unterliegen; 

6) Gesellschaften dänischen Rechts mit der Bezeichnung: „aktieselskab“ und 

„anpartsselskab“ und andere nach dem Körperschaftsteuergesetz steuerpflichtige 

Gesellschaften, soweit ihr steuerbarer Gewinn nach den allgemeinen steuerrechtlichen 

Bestimmung für die „aktieselskaber“ ermittelt und besteuert wird; 

7) Gesellschaften deutschen Rechts mit der Bezeichnung: „Aktiengesellschaft“, 

„Kommanditgesellschaft auf Aktien“, „Gesellschaft mit beschränkter Haftung“, 

„Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit“, „Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft“, 

„Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts“, und andere 

nach deutschem Recht gegründete Gesellschaften, die der deutschen Körperschaftsteuer 

unterliegen; 

8) Gesellschaften estnischen Rechts mit der Bezeichnung: „täisühing“, „usaldusühing“, 

„osaühing“, „aktsiaselts“, „tulundusühistu“;  

9) nach irischem Recht gegründete oder eingetragene Gesellschaften, gemäß den „Industrial 

and Provident Societies Acts“ eingetragene Einrichtungen oder gemäß den „Building 

Societies Acts“ eingetragene „building Societies“ sowie „Trustee savings banks“ im Sinne 

des „Trustee Savings Banks Act“ von 1989; 
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10) 

Gesellschaften, die der griechischen Körperschaftsteuer unterliegen; 

11) Gesellschaften spanischen Rechts mit der Bezeichnung: „sociedad anónima“, „sociedad 

comanditaria por acciones“, „sociedad de responsabilidad limitada“, sowie öffentlich-

rechtliche Körperschaften, deren Tätigkeit unter das Privatrecht fällt und andere nach 

spanischem Recht gegründete Körperschaften, die der spanischen Körperschaftsteuer 

(„impuesto sobre sociedades“) unterliegen; 

12) Gesellschaften französischen Rechts mit der Bezeichnung: „société anonyme“, „société en 

commandite par actions“, „société à responsabilité limitée“ „sociétés par actions 

simplifiées“, „sociétés d’assurances mutuelles“, „caisses d’épargne et de prévoyance“, 

„sociétés civiles“, die automatisch der Körperschaftsteuer unterliegen, „coopératives“, 

„unions de coopératives“, sowie die staatlichen Industrie- und Handelsbetriebe und -

unternehmen und andere nach französischem Recht gegründete Gesellschaften, die der 

französischen Körperschaftsteuer unterliegen; 

13) Gesellschaften kroatischen R

Gesellschaften, die der kroatischen Gewinnsteuer unterliegen.  

14) Gesellschaften italienischen Rechts mit der Bezeichnung: „società per azioni“, „società in 

accomandita per azioni“, „società a responsabilità limitata“, „società cooperative“, „società 

di mutua assicurazione“ sowie staatliche und private Industrie- und Handelsunternehmen; 

15)  zyprischen Rechts im Sinne der Einkommensteuergesetze; 

16) 
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17) Gesellschaften litauischen Rechts; 

18) Gesellschaften luxemburgischen Rechts mit der Bezeichnung: „société anonyme“, „société 

en commandite par actions“, „société à responsabilité limitée“, „société coopérative“, 

„société coopérative organisée comme une société anonyme“, „association d’assurances 

mutuelles“, „association d’épargne-pension“, „entreprise de nature commerciale, 

industrielle ou minière de l’Etat, des communes, des syndicats de communes, des 

établissements publics et des autres personnes morales de droit public“ sowie andere nach 

luxemburgischem Recht gegründete Gesellschaften, die der luxemburgischen 

Körperschaftsteuer unterliegen; 

19) Gesellschaften ungarischen Rechts mit der Bezeichnung: „közkereseti társaság“, „betéti 

g“, 

„egyesülés“, „szövetkezet“; 

20) Gesellschaften maltesischen Rechts mit der Bezeichnung: „Kumpaniji ta’ Responsabilita’ 

-  

21) Gesellschaften niederländischen Rechts mit der Bezeichnung: „naamloze vennootschap“, 

„besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid“, „open commanditaire 

vennootschap“, „Coöperatie“, „onderlinge waarborgmaatschappij“, „fonds voor gemene 

rekening“, „vereniging op coöperatieve grondslag“, „vereniging welke op onderlinge 

grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt“ und andere nach niederländischem 

Recht gegründete Gesellschaften, die der niederländischen Körperschaftsteuer unterliegen; 

22) Gesellschaften österreichischen Rechts mit der Bezeichnung: „Aktiengesellschaft“, 

„Gesellschaft mit beschränkter Haftung“, „Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit“, 

„Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften“, „Betriebe gewerblicher Art von 

Körperschaften des öffentlichen Rechts“, „Sparkassen“ und andere nach österreichischem 

Recht gegründete Gesellschaften, die der österreichischen Körperschaftsteuer unterliegen; 
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23) 

 -akcyjna' 

 

24) Gesellschaften portugiesischen Rechts in Form von Handelsgesellschaften oder 

zivilrechtlichen Handelsgesellschaften, sowie Genossenschaften und öffentliche 

Unternehmen; 

25) Gesellschaften rumänischen Rechts mit der Bezeichnung: „soci

societati in nume colectiv', 

'societati in comandita simpla'; 

26) 

neomejeno odgovornostjo“;  

27) 

dná ’“, 

 

28) Gesellschaften finnischen Rechts mit der Bezeichnung: „osakeyhtiö/aktiebolag“, 

„osuuskunta/andelslag“, „säästöpankki/sparbank“ und „vakuutusyhtiö/försäkringsbolag“; 

29) Gesellschaften schwedischen Rechts mit der Bezeichnung: „aktiebolag“, 

„försäkringsaktiebolag“, „ekonomiska föreningar“, „sparbanker“, „ömsesidiga 

försäkringsbolag“, „försäkringsföreningar“; 

30) nach dem Recht des Vereinigten Königreichs gegründete Gesellschaften. 
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TEIL B 

LISTE DER UNTER ARTIKEL 2 BUCHSTABE c FALLENDEN STEUERN 

– Impôt des sociétés/vennootschapsbelasting in Belgien,  

–  

–  

– selskabsskat in Dänemark, 

– Körperschaftsteuer in Deutschland, 

– Tulumaks in Estland, 

– corporation tax in Irland, 

– in Griechenland, 

– impuesto sobre sociedades in Spanien, 

– impôt sur les sociétés in Frankreich, 

– Porez na dobit in Kroatien,  

– imposta sul reddito delle società in Italien,  

– Zypern, 

– , 

– Pelno mokestis in Litauen, 
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– impôt sur le revenu des collectivités in Luxemburg, 

– Társasági adó in Ungarn, 

– -income in Malta, 

– vennootschapsbelasting in den Niederlanden, 

– Körperschaftsteuer in Österreich,  

– Podatek dochodowy od osób prawnych in Polen, 

– imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas in Portugal,  

– impozit pe profit in Rumänien, 

–  

– Slowakei, 

– yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund in Finnland, 

– statlig inkomstskatt in Schweden, 

– corporation tax im Vereinigten Königreich. 
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ANHANG II 

TEIL A 

Aufgehobene Richtlinie mit Liste ihrer nachfolgenden Änderungen 

(gemäß Artikel 9) 

Richtlinie 2003/49/EG des Rates 

(ABl. L 157 vom 26.6.2003, S. 49.) 

Richtlinie 2004/66/EG des Rates nur Ziffer V Nummer 3 des Anhangs 

(ABl. L 168 vom 1.5.2004, S. 35.) 

Richtlinie 2004/76/EG des Rates 

(ABl. L 157 vom 30.4.2004, S. 106.) 

Richtlinie 2006/98/EG des Rates nur Nummer 9 des Anhangs 

(ABl. L 363 vom 20.12.2006, S. 129.) 
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http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=69222&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:%202006/98;Year2:2006;Nr2:98&comp=
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TEIL B 

Fristen für die Umsetzung in innerstaatliches Recht 

(gemäß Artikel 10) 

Richtlinie Frist für die Umsetzung Datum der Anwendung 

2003/49/EG 

 

 

2004/66/EG 

2004/76/EG 

2006/98/EG 

1. Januar 2004 

 

 

1. Mai 2004 

1. Mai 2004 

1. Januar 2007 

1. Juli 2011 (1) (2)  

1. Juli 2013 (3) 

1. Januar 2015 (4) 

 

 

 

(1) Gilt für Litauen in Bezug auf die Bestimmungen von Artikel 1. 

(2) Gilt für die Tschechische Republik und Spanien in Bezug auf die Bestimmungen von 
Artikel 1 im Fall von Lizenzgebühren. 

(3) Gilt für Griechenland, Lettland, Polen und Portugal in Bezug auf die Bestimmungen von 
Artikel 1. 

(4) Gilt für Bulgarien in Bezug auf die Bestimmungen von Artikel 1. 
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ANHANG III 

Entsprechungstabelle 

Richtlinie 2003/49/EG Diese Richtlinie 

Artikel 1  

Artikel 2  

Artikel 3 Buchstabe a 

Artikel 3 Buchstaben b und c 

Artikel 4  

Artikel 5 

Artikel 6 

Artikel 7 

Artikel 8 

Artikel 9 

 

Artikel 10 

Artikel 11 

Anhang 

 

 

 

Artikel 1  

Artikel 2 Buchstaben a und b 

Artikel 2 Buchstabe c und Anhang I Teil B 

Artikel 2 Buchstaben d und e 

Artikel 3 

Artikel 4 

Artikel 5 

Artikel 6 

Artikel 7 

Artikel 8 

Artikel 9 

Artikel 10 

Artikel 11 

Anhang I Teil A 

Anhang II 

Anhang III 
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